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Insgesamt hat sich die Zahl der unbegleiteten und von ihren Eltern getrennten 
Kindern in den Jahren 2015 und 2016 gegenüber 2010 und 2011 fast 
verfünffacht: Während in den letzten zwei Jahren etwa 300.000 unbegleitete und 
von ihren Eltern getrennte Kinder in 80 Ländern registriert wurden, waren es 
2010 und 2011 nur 66.000 Kinder. Allein in Europa stellten in den Jahren 2015 
und 2016 rund 170.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einen Antrag auf 
Asyl.
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Hintergrundinfo

‐ Mit der besonderen Situation von Flüchtlingskindern in Deutschland hat sich auch die 
Kinderkommission des Deutschen Bundestages beschäftigt. Sie hat in einer 
Stellungnahme zu Rechten geflüchteter Kinder vom April 2017 darauf hingewiesen, 
dass Flüchtlingskinder eine gefährliche Flucht aus einer lebensbedrohlichen Situation 
hinter sich haben. Sie haben Vertrautes verloren und Dinge erlebt, die sie den Rest 
ihres Lebens verfolgen werden. Flüchtlingskinder werden jedoch rechtlich oft nicht 
wie Kinder, sondern wie Erwachsene behandelt. Alle asylrechtlichen Regelungen 
treffen auch sie – und aufgrund ihres Kindseins treffen sie alle Verschärfungen 
ungleich härter.

‐ Flüchtlingskinder sind besonders schutzbedürftig. Dieser Schutz ist aktuell in vielen 
Lebensbereichen – von der Unterbringungen, über die Betreuung bis hin zu 
Gesundheitsversorgung – in der Regel nicht gegeben.
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Die Gründe für die Flucht und Migration von Kindern und Jugendlichen sind vielfältig: 
Viele verlassen ihr Zuhause aufgrund von Gewalt, bewaffneten Konflikten und 
Verfolgung. Sie fliehen aus Angst vor einer Verheiratung im Kindesalter, 
Genitalverstümmelung, geschlechtsbezogener Gewalt oder Zwangsrekrutierung, aber 
auch vor den Folgen des Klimawandels und Naturkatastrophen, vor Armut oder 
Diskriminierung. Auch familiäre Gründe – wie der Tod der Eltern – spielen eine große 
Rolle. Über allem steht die Hoffnung auf Sicherheit, den Zugang zu 
Gesundheitsversorgung, Bildung und Ausbildungsmöglichkeiten und vor allem die 
Chance auf eine Kindheit.

Die Risiken auf den Flucht‐ und Migrationswegen hängen von einer Vielzahl von Faktoren 
ab, zum Beispiel von der Nationalität der Kinder und Jugendlichen, ihrem 
Aufenthaltsstatus oder der Zugehörigkeit zu einer ethnischen oder religiösen 
Minderheit. Unbegleitete Kinder sind besonders großen Gefahren ausgesetzt. Seit 2014 
hat die Internationale Organisation für Migration den Tod von weltweit mehr als 21.000 
Migranten registriert. Wie viele Kinder darunter waren, ist nicht bekannt. Zu den 
gefährlichsten Fluchtrouten zählt die zentrale Mittelmeerroute: Allein im Jahr 2016 
starben bei der Bootspassage 4.579 Menschen – darunter schätzungsweise 700 Kinder.
Alarmierend ist auch das Ausmaß, in dem Minderjährige dort ausgebeutet werden: Im 
Rahmen einer Umfrage der Internationalen Organisation für Migration berichteten im 
vergangenen Jahr 75 Prozent der insgesamt 1.600 interviewten Flüchtlingskindern im 
Alter von 14 bis 17 Jahre, die Italien über den Seeweg erreichten, von Fluchterlebnissen, 
die nahelegen, dass sie Opfer von Menschenhandel und Ausbeutung wurden. Bei 
Befragungen in 2017 stieg der Anteil sogar auf 91 Prozent.
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Hypervigilanz: erhöhte Wachsamkeit, erhöhte Aufmerksamkeit

Dissoziation: das teilweise bis vollständige Auseinanderfallen von normalerweise 
zusammenhängenden Funktionen der Wahrnehmung, des Bewusstseins, des 
Gedächtnisses, der Identität und der Motorik.
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Hintergrundinfo:

‐ In den meisten Teilen Deutschlands erhalten die Geflüchteten in der ersten 15 
Monaten keine elektronische Gesundheitskarte, sondern nur grüne Behandlungsscheine 
 Abrechnung über Sozialamt
‐ da es sich nicht um Kassenleistungen handelt, werden die Leistungen erbracht durch 
PP und KJP, die keine Kassenzulassung haben

‐ Psychotherapie und Sprachmittlung muss beim Sozialamt beantragt werden – ABER: 
Beantragung der Kostenübernahme dauert lang, Anträge werden oft abgelehnt
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Hintergrundinfo:

‐ Nach 15 Monaten Aufenthalt ändert sich der Leistungsbezug der Eltern und damit auch 
des Minderjährigen
‐ Geflüchtete (auch Kinder und Jugendliche) erhalten eine elektronische 

Gesundheitskarte

- Prinzipiell verbessert sich die Gesundheitsversorgung: Die 
Krankenbehandlung wird von den Krankenkassen übernommen, die die 
entstehenden Aufwendungen vom zuständigen Sozialhilfeträger 
erstattet bekommen.

- ABER: Die Wartezeiten auf ein erstes Gespräch bei einem 
Psychotherapeuten betragen in Deutschland durchschnittlich drei 
Monate. Weitere drei Monate dauert es dann im Schnitt noch bis zum 
Beginn der Psychotherapie. Vertragspsychotherapeuten haben keine 
ausreichenden Kapazitäten, um psychisch kranke Flüchtlinge zeitnah zu 
behandeln. 

Auch die Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer sind 
überlastet und ihre Finanzierung ist prekär. Sie können jährlich nicht mehr 
als 3.600 Flüchtlinge psychotherapeutisch behandeln.
- Hinzu kommt, dass die Kosten für Sprachmittler von den Sozialämtern 
nur selten und von den Krankenkassen überhaupt nicht übernommen 
werden.
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Hintergrundinfo:

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge fallen aufgrund des besonderen Schutzanspruches in den Leistungsbereich der Kinder‐ und 
Jugendhilfe. Das Jugendamt nimmt, sobald die unbegleitete Einreise eines Kindes oder Jugendlichen festgestellt wird, dieses 
vorläufig in Obhut (Dort gibt es ein erstes Screeningverfahren, in dem das Alter, Gesundheitszustand und die Frage nach 
Familienangehörigen geprüft wird)

Danach werden die Kinder und Jugendlichen nach einer Quotenregelung an das zuständige Jugendamt verteilt, das das Kind/den 
Jugendlichen in Obhut nimmt.

Im sogenannten Clearingverfahren wird geprüft, auf welche (pädagogische) Anschlusshilfe (Hilfen zur Erziehung, z. B. 
Heimerziehung, Soziale Gruppenarbeit) der unbegleitete minderjährige Flüchtling Anspruch hat. Außerdem werden individuelle 
Lebens‐ und Fluchtumstände geklärt, die Beurteilung des physischen und psychischen und gegebenenfalls die 
Veranlassung einer fachärztlichen Untersuchung. Es wird geprüft, welche Unterbringung geeignet ist, welche anderen 
Leistungen notwendig sind, welche Schule oder Ausbildung geeignet ist und ob eine sozialpädagogische Begleitung notwendig ist. 
Im Hilfeplan dann wird festgelegt, wie der Flüchtling untergebracht wird, welche Schule er besucht und gegebenenfalls welche 
medizinische Versorgung z. B. Psychotherapie notwendig ist. Im Regelfall werden die unbegleiteten Minderjährigen im Heim oder
einer anderen Form von betreuten Wohnen untergebracht – zumeist handelt es sich um Wohngruppen und vermehrt auch 
Pflegefamilien.

Während der vorläufigen Inobhutnahme, der regulären Inobhutnahme und der stationären Anschlussmaßnahmen hat das 
Jugendamt die Flüchtlinge vollumfänglich zu versorgen. Das heißt, für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen und
dabei den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen. 

Zur Vereinfachung der Verwaltung werden Kinder und Jugendliche durch eine gesetzliche Krankenkasse betreut. Dadurch entsteht 
keine echte Mitgliedschaft, aber die Kinder und Jugendlichen erhalten eine eGK mit der Statusbezeichnung „Mitglied“ und der 
Leistungsumfang entspricht dem von GKV‐Versicherten.

Da das Jugendamt zuständig ist, trägt es die Kosten für die Krankenbehandlung. Es erstattet der Krankenkasse vierteljährlich die
Behandlungskosten

Kosten für Sprachmittlung sind vom Jugendamt zu tragen, wenn der Anspruch auf die Krankenhilfeleistung, z. B. Psychotherapie,
anders nicht erfüllt werden kann. Sprachmittlung ist für unbegleitete Geflüchtete vom Jugendamt leichter zu erhalten als für 
begleitete geflüchtete Kinder/Jugendliche vom Sozialamt

Hintergrundinfo:
Krankenhilferegelung gilt auch bei der Gewährung von Hilfe für junge Volljährige (Inobhutnahme endet mit Volljährigkeit)
‐ Behandlung durch Psychotherapeuten mit Kassensitz oder im Kostenerstattungsverfahren
‐ Therapien bei ermächtigten Psychotherapeuten (Ermächtigung zur Behandlung von Geflüchteten) werden in der Praxis vom 

Jugendamt häufig bewilligt (obwohl dies von der Ermächtigungsnorm eigentlich nicht erfasst ist)
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Hintergrundinfo:

Je nach Bedarf muss das Jugendamt geeignete Leistungen gewähren.

Psychotherapie kommt in Betracht als Krankenbehandlung (vorangegangene Folie), Hilfe zur 
Erziehung und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Hilfen zur Erziehung sind pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen. 
Psychotherapie als Krankenbehandlung hat immer Vorrang.

Ablauf der Beantragung: Die Kostenübernahme der Psychotherapie als Hilfe zur Erziehung wird 
durch den Vormund beim Jugendamt beantragt. Zusätzlich ist die Vorstellung bei dem 
zuständigen Fachdienst erforderlich. Dieser beauftragt den Psychotherapeuten mit bis zu 5 
„Probestunden“. Der Psychotherapeut erstellt einen psychologischen Bericht und einen 
Kostenplan an den zuständigen Fachdienst. Der Fachdienst übersendet eine gutachterliche 
Stellungnahme zur Notwendigkeit, Zielsetzung und zum Umfang an das zuständige Jugendamt. 
Dann wird durch das Jugendamt zusammen mit dem Therapeuten und dem Minderjährigen ein 
Hilfeplan erstellt.

Bei den Hilfen zur Erziehung gibt es keine eindeutige Regelung zur Sprachmittlung. Der Anspruch 
lässt sich aber aus dem Gesetz (§ 27 Absatz 1 SGB VIII) ableiten.

Eingliederungshilfe kann für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gewährt werden (§ 35 
a SGB VIII). Eingliederungshilfe kann medizinische Reha und damit auch Psychotherapie 
umfassen. Auch in diesem Fall wird die Therapie beim Jugendamt beantragt. 
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Hintergrundinfo:

Zu Punkt 2:
Es ist ein Gesetz zur Fortentwicklung der Registrierung und des Datenaustausches zu 
aufenthalts‐ und asylrechtlichen Zwecken geplant 
(Datenaustauschverbesserungsfortentwicklungsgesetz – Referentenentwurf)
Personen, die unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sein könnten, würden nach der 
Neuregelung nicht mehr wie bisher umgehend dem Jugendamt zugeführt werden, um 
die Schutzbedürftigkeit einzuschätzen und vor Gefahren zu schützen, sondern müssten 
durch Bundespolizei und Erstaufnahmeeinrichtung als unbegleitet und minderjährig 
eingeschätzt werden, bevor sie an das Jugendamt übergeben werden.
Problem: Der Bundespolizei und den Erstaufnahmeeinrichtung fehlt die Qualifikation zur 
Alterseinschätzung und auch im Umgang mit Minderjährigen
 keine Berücksichtigung des Kindeswohls
 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge würden in Erstaufnahmeeinrichtungen für 

Erwachsene ohne Jugendhilfestandards ohne zeitliche Begrenzung untergebracht 
werden  Kinder und Jugendliche sind besonders schutzbedürftig, werden in diesen 
Einrichtungen aber nicht vor möglichen Ausbeutungen oder anderen Gefahren 
geschützt
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Hintergrundinfo:

‐ Folie gilt vorrangig für begleitete minderjährige Geflüchtete, die mit ihren Familien in 
Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht werden.
‐ Unbegleitete minderjährige Geflüchtete werden (bisher) nicht in 
Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht
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Hintergrundinfo:

‐ Folie gilt vorrangig für begleitete minderjährige Geflüchtete, die mit ihren Familien in 
Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht werden.
‐ Unbegleitete minderjährige Geflüchtete werden (bisher) nicht in 
Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht
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Hintergrundinfo zu Ermächtigungen:
‐ Die vom Gesetzgeber im September 2014 geschaffene Möglichkeit, speziell zur Behandlung 

von Flüchtlingen auch psychotherapeutische Privatpraxen und psychosoziale Zentren zu 
ermächtigen und damit für die ambulante Versorgung zuzulassen, ist weitgehend gescheitert. 
Grund hierfür sind die einschränkenden Bedingungen, an die die Behandlung im Rahmen der 
Ermächtigung gebunden sind. Die so zugelassenen Psychotherapeuten dürfen Flüchtlinge erst 
nach 15 Monaten ihres Aufenthaltes in Deutschland behandeln und dann nur so lange, bis ihr 
Asylverfahren abgeschlossen oder sie eine Arbeit oder Ausbildung aufgenommen haben. 
Darüber hinaus binden einige der Kassenärztlichen Vereinigungen die Ermächtigung daran, 
dass sie ausschließlich zur Fortführung von Psychotherapien vorgesehen ist, die in den ersten 
15 Monaten begonnen wurden. Dies führt dazu, dass ein Großteil der Patienten von der 
psychotherapeutischen Versorgung ausgeschlossen ist.

‐ Positiv: Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird durch das Jugendamt 
Psychotherapie häufig bei ermächtigten Psychotherapeuten bewilligt.

Hintergrundinfo zu Finanzierung von Sprach‐ und Kulturmittlung:
‐ Sprachmittlung ist nach Asylbewerberleistungsgesetz keine Regelleistung. Sie kann bei der 

Beantragung von Psychotherapie mitbeantragt werden. Das Sozialamt entscheidet dann im 
Einzelfall. Jedoch sind die Bearbeitungszeiten sehr lang und meist wird keine Sprachmittlung 
genehmigt.

‐ Positives Beispiel: Sprachmittlungsfonds in Hamburg. Die Hamburger Bürgerschaft hat im 
November 2016 beschlossen, erstmals in Deutschland einen Dolmetscherfonds für die 
ambulante Psychotherapie von Geflüchteten in einem Modellprojekt zu finanzieren. Auf der 
Grundlage des Eckpunktepapiers zur Verbesserung der Versorgung psychisch kranker 
Flüchtlinge der Bundespsychotherapeutenkammer und de Bundesärztekammer aus dem Jahr 
2015 wurde ein entsprechender Antrag des Vereins SEGEMI Seelische Gesundheit • 
Migration und Flucht e.V. in Kooperation mit der Psychotherapeutenkammer Hamburg und 
dem PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband Hamburg eingereicht und positiv beschieden.

‐ Positiv bei unbegleitetenminderjährigen Flüchtlingen: Sprachmittlung wird durch das 
Jugendamt bewilligt, wenn eine Psychotherapie notwendig ist.
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Hintergrundinfo zum Thema Stellungnahmen im Rahmen Asylrechtlicher Verfahren:

Gutachten von Psychotherapeuten in Asylverfahren nicht anerkannt
Mit dem Asylpaket II wurde im Januar 2016 beschlossen, dass eine Erkrankung, 
die die Abschiebung eines Flüchtlings verhindern kann, nur durch Ärzte 
bescheinigt werden darf. Immer häufiger werden daher Gutachten von 
Psychotherapeuten nicht nur bei der Frage der Reisefähigkeit, sondern auch 
bereits während des asylrechtlichen Verfahrens nicht mehr angenommen oder 
nicht mehr bei Entscheidungen berücksichtigt. Vor der Gesetzesänderung war es 
jedoch ständige Rechtsprechung, dass Psychotherapeuten aufgrund ihrer 
fachlichen Qualifikation befähigt sind, in asylrechtlichen Verfahren psychische 
Erkrankungen zu diagnostizieren. Für Flüchtlinge verringern sich so die 
Möglichkeiten, ihre psychischen Belastungen und Störungen fachlich einschätzen 
und dokumentieren zu lassen, sodass sie in asylrechtlichen Verfahren nicht 
berücksichtigt werden können. 
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Neben Dolmetscherfonds in Hamburg zwei weitere positive Beispiele, wie Initiativen trotz der 
einschränkenden gesetzlichen Regelungen, versuchen, die Versorgung von psychisch kranken 
Flüchtlingskindern und ‐jugendlichen zu verbessern:

Hintergrundinfos zu START:
• Von Andrea Dixius, leitende Psychotherapeutin der SHG Kliniken für Kinder‐ und 

Jugendpsychiatrie, Psychotherapie u. Psychosomatik im Saarland, gemeinsam mit Prof. Eva 
Möhler (Chefärztin dort) entwickeltes Konzept zur Erststabilisierung für stark belastete
minderjährige Flüchtlinge mit posttraumatischem Stresserleben

‐ Hintergrund: im Jahr 2015 zunehmende Zahl von Flüchtlingen in der Klinik und Eröffnung
eines Clearinghauses für UMF, wo diese nach ihrer Ankunft in Deutschland untergebracht
werden (https://www.shg‐kliniken.de/index.php?id=5877) 

‐ Dort häufig Krisen und “Ausnahmezustände”, die schnelle Intervention erfordern.
‐ Häufig lange Psychotherapie zu Beginn ihres Aufenthaltes aufgrund der instabilen

Lebensverhältnise für viele minderjährige Flüchtlinge nicht möglich.
‐ Deshalb START entwickelt mit dem Ziel, psychisch belastete Flüchtlingskinder und ‐

jugendliche mit posttraumatischem Stresserleben rasch zu stabilisieren und ihnen Tools an 
die Hand zu geben, wie sie akute Krisen überstehen und Kontrolle über ihr eigenes Verhalten
zurückgewinnen können. In einem zweiten Schritt geht es dann um die Förderung von 
Selbstfürsorge und Achtsamkeit und die Stärkung von Schutzfaktoren.

‐ kann gut einer anschließenden Psychotherapie vorangestellt oder parallel durchgeführt
werden

‐ Das Programm ist manualbasiert und liegt in vielen Sprachen vor.
‐ Es gibt auch Audioversionen.
‐ Der größte Teil des Programms kann deshalb ohne Dolmetscher und in Gruppen mit Kindern

und Jugendlichen unterschiedlicher Sprachen durchgeführt werden.
‐ So ist es auch möglich, in der Klinik geflüchtete und einheimische Kinder mit

posttraumatischem Stresserleben gemeinsam behandelt werden können.
‐ Es werden auch Fortbildungen angeboten, sodass das Programm auch von Lehrern, Erziehern

und Sozialarbeitern angeboten werden kann.
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Hintergrundinfo:

Spezialambulanz für Flüchtlingskinder in Münster
‐ 10 therapeutische Sitzungen möglich
‐ enge Vernetzung mit ambulanten Behandelnden, um Weiterversorgung 

sicherzustellen
‐ wird vom BMG mit 104.000 Euro gefördert
‐ Projektbeteiligte Birgit Möller hat vorher in der Ambulanz für Flüchtlingskinder am 

UKE in Hamburg, die von der Children‐for‐Tomorrow‐Stiftung (Steffi Graf) finanziert 
wird, gearbeitet und bringt ihre Erfahrungen nun in der Spezialambulanz für 
Flüchtlingskinder in Münster ein.
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Hintergrundinfo zum Round‐Table‐Gespräch
‐ BPtK hat 20 Experten eingeladen, um ihre Initiativen zur Verbesserung der 

Versorgung vorzustellen und gemeinsam zu diskutieren, was getan werden muss, um 
die Versorgung psychisch kranker Geflüchteter – Erwachsener wie Minderjähriger –
langfristig sicherzustellen.

‐ Einen Bericht über die Veranstaltung gibt es auf der Homepage der BPtK.
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Hintergrundinfo:

Um einige der Defizite bei der Versorgung Geflüchteter in Deutschland mittelfristig zu 
adressieren, hat die BPtK gemeinsam mit der Bundesärztekammer im September 2015 
die Durchführung eines bundesweiten Modellprojekts vorgeschlagen. Beide Kammern 
greifen damit auch eine Forderung der Integrations‐ und der 
Gesundheitsministerkonferenz 2015 auf, die das Bundesministerium für Gesundheit 
gebeten hatten, auf die BÄK und die BPtK zuzugehen und ein Modellprojekt zu initiieren, 
in dem die Finanzierung von Sprach‐ und Kulturmittlung für die psychotherapeutische 
Versorgung von Flüchtlingen aus Bundesmitteln erprobt und evaluiert wird.

Kern des Vorschlags von BÄK und BPtK sind drei aufeinander abgestimmte Module. Das 
erste Modul sieht den Aufbau eines bundesweiten Pools qualifizierter Sprach‐ und 
Kulturmittler vor. Dieser könnte von Anbietern geleistet werden, die bereits in der 
Sprach‐ und Kulturmittlung tätig sind. Eine Koordinierungsstelle würde die Sprachmittler 
qualifizieren und zertifizieren, an Ärzte und Psychotherapeuten vermitteln und auch 
deren Vergütung abwickeln. Die Finanzierung der Sprach‐ und Kulturmittlung sollte aus 
Bundesmitteln erfolgen.



Hintergrundinfos:

Als zweites Modul schlagen BÄK und BPtK in jedem Bundesland eine 
Koordinierungsstelle für die psychotherapeutische Behandlung von Flüchtlingen vor. 
Diese soll für die Beantragung, Begutachtung, Genehmigung sowie Vergütung von 
Psychotherapien bei Flüchtlingen zuständig sein – unabhängig davon, wie lange der 
Flüchtling schon in Deutschland lebt. Die Begutachtung, ob die beantragte 
Psychotherapie indiziert ist, soll wie in der GKV zeitnah durch einen unabhängigen und 
qualifizierten Gutachter erfolgen. Die Koordinierungsstelle entscheidet über die 
Psychotherapie auf Grundlage des Votums des Gutachters. Sie leistet auch die 
Vergütung der Ärzte und Psychotherapeuten und rechnet die Ausgaben mit der 
Behörde ab, die gesetzlich die Kosten übernehmen muss.

Ein drittes Modul betrifft die Qualifizierung der Ärzte und Psychotherapeuten zur 
Behandlung psychisch kranker Flüchtlinge. Ärzte und Psychotherapeuten sollten über 
spezifische Kompetenzen bei der Versorgung von Flüchtlingen verfügen, zu denen zum 
Beispiel asylrechtliche Kenntnisse und die Arbeit mit Sprachmittlern gehören. Solche 
Kompetenzen sollen durch entsprechende Fortbildungen der Landesärztekammern bzw. 
Landespsychotherapeutenkammern sichergestellt werden. 

Leider haben wir im Februar 2016 Rückmeldung aus dem BMG und dem BMAS 
erhalten, dass die beiden Ministerien keine Möglichkeit sehen, diesen Modellvorschlag 
umzusetzen. Sie verweisen auf die Zuständigkeit der Länder und Kommunen, wenn es 
um die gesundheitliche Versorgung von Flüchtlingen geht und stellen sich auf den 
Standpunkt, hier von der Bundesebene aus nicht eingreifen zu können und dass hierfür 
die Länder zuständig seien. Wir hoffen jedoch, dass unsere Ideen für ein Modellprojekt 
Akteure auf Bundes‐ und Landesebene dazu inspirieren, etwas dafür zu tun, um die 
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